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LKW-Kartell: Hinweise zur Prüfung möglicher Schadensersatzansprüche 

Überblick: Die Europäische Kommission hat am 19.07.2016 gegen die LKW-Hersteller 

MAN, Volvo/Renault, Daimler, IVECO und DAF Bußgeldbescheide wegen des sog. Lastwa-

genkartells erlassen. Nunmehr sollten Kommunen dringend prüfen, ob eigene LKW-

Beschaffungen betroffen sind und ob sie ggf. Schadenersatzansprüche geltend machen kön-

nen, da die Verjährung von Ansprüchen droht. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die EU-Kommission hat am 19. Juli 2016 Bußgeldbescheide gegen MAN, Volvo/Renault, 

Daimler, Iveco und DAF wegen des sog. Lastwagenkartells erlassen.  

 

Gegenstand der Kartellabsprache war nach Feststellungen der Kommission: 

 

- Koordinierung der Bruttolistenpreise für mittelschwere und schwere Lastkraftwagen im 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR); 

- Absprache eines Zeitplans für die Einführung von Emissionssenkungstechnologien für mit-

telschwere und schwere Lastkraftwagen (Euro III – Euro VI-Emissionsklasse); 

- Weitergabe der Kosten für die Emissionssenkungstechnologien an die Kunden. 
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Die Absprachen betrafen den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum im Zeitraum von 

1997-2011. Sie bezogen sich auf mittelschwere (Nutzlast zwischen 6 und 16 Tonnen) sowie 

schwere Lastkraftwagen (Nutzlast über 16 Tonnen). 

 

Die Entscheidungen gegen MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco und DAF sind bereits 

rechtskräftig. Alle Beteiligten bis auf DAF haben im Rahmen der Kronzeugenregelung mit 

der Kommission zusammengearbeitet und eine Reduktion der Geldbuße erreicht. Vol-

vo/Renault, Daimler, Iveco und DAF haben zudem ihre Beteiligung am Kartell eingeräumt 

und eine Reduktion der Geldbuße nach den Grundsätzen der Mitteilung über das Vergleichs-

verfahren erhalten. Ein weiteres Verfahren gegen Scania, gegen die auch der Verdacht der 

Kartellbeteiligung besteht, dauert noch an.  

 

Die aktuell drängendste Frage ist die der Verjährung. Dieses gilt insbesondere für die im Jahr 

1997 getätigten Absprachen und daraus möglicherweise resultierende Schadenersatzansprü-

che. Allerdings sind die einzigen verfügbaren Informationen zu dem Kartell und dessen 

Umfang im Moment die Pressemitteilungen der Kommission und ein Statement der Wettbe-

werbskommissarin Margrethe Vestager. Die Kommission wird eine um Geschäftsgeheimnisse 

bereinigte Version der Bußgeldentscheidung veröffentlichen. Es ist derzeit aber nicht abseh-

bar, wann diese Veröffentlichung erfolgt. Auch wenn der genaue Inhalt der Entscheidung 

wegen der Bindungswirkung in Zivilverfahren äußerst wichtig für die Vorbereitung von 

Schadensersatzansprüchen ist, sollten vor allem wegen drohender Verjährung erste Maßnah-

men geprüft werden. Die kommunalen Spitzenverbände geben daher in Abstimmung mit dem 

Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) und unter Bezugnahme auf einen aktuellen 

VKU-Vermerk folgende Hinweise zum weiteren Vorgehen: 

 

1. Verjährung der Ansprüche 

 

Da die einschlägigen Regelungen zur Verjährung von Kartellschadensersatzansprüchen im 

Kartellzeitraum von 1997-2011 mehrfach geändert wurden, ist die Bestimmung der Verjäh-

rungsfristen mit rechtlichen Unsicherheiten behaftet. Nach den derzeit geltenden Regelungen 

verjähren Kartellschadensersatzansprüche gem. § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB ohne Rücksicht auf 

die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung. Gem. § 

33 Abs. 5 GWB ist die Verjährung allerdings gehemmt, d.h. sie läuft nicht weiter, wenn ein 

Verfahren einer Kartellbehörde wegen des Kartellverstoßes eingeleitet wurde. Die Hemmung 

endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung, § 204 Abs. 2 BGB. Der Zeitraum, 

während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet, 

§ 209 BGB. 

 

Damit ist von folgender Sachlage auszugehen: 

 

Für Ansprüche, deren Entstehung in den Jahren 1997 bis etwa 2000 anzunehmen ist, muss in 

der Regel von einer Verjährung ausgegangen werden. Die 10 jährige Verjährungsfrist des § 

199 Abs. 3 Nr. 1 BGB ist bei danach noch nicht verjährten Ansprüchen um den Zeitraum der 

Hemmung der Verjährung zu verlängern. Da die Entscheidung der Kommission noch nicht 

abschließend vorliegt, ist nicht bekannt, wann die Kommission die Verfahren eingeleitet hat 

und welche Auftraggeber von dem Verfahren erfasst werden. Die Verfahrenseinleitung lag 

aber definitiv vor dem 18. Januar 2011, da an diesem Tag die ersten Durchsuchungen bei den 

Kartellanten durchgeführt wurden. Die Hemmung der Verjährung dauert noch bis sechs 

Monate nach Erlass der rechtskräftigen Entscheidung (19. Juli 2016), also mindestens bis 

zum 19. Januar 2017. Der Verjährungszeitraum ist also in Bezug auf die vom Verfahren 

erfassten Kommunen durch die Hemmung um mindestens fünf Jahre verlängert worden.  
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Mit Ablauf der Hemmung im Januar 2017 droht allerdings jedenfalls die Verjährung der An-

sprüche ab dem Jahr 2001.  

 

2. Notwendige Schritte  

 

Es erscheint zunächst sinnvoll zu überprüfen, ob in dem Kartellzeitraum  – bzw. aufgrund 

eingetretener Verjährung im Zeitraum ab etwa 2001 bis 2011 – schwere oder mittelschwere 

Lastkraftwagen der genannten Hersteller bezogen wurden. Dabei ist es unerheblich, ob der 

Bezug unmittelbar bei kartellbeteiligten Herstellern oder deren Vertriebsunternehmen stattge-

funden hat oder mittelbar über nicht kartellbeteiligte Händler.  

 

Für diese Jahre sollte das Bezugsvolumen für Lastwagen von MAN, Volvo/Renault, Daimler, 

Iveco und DAF, einschließlich Fahrgestellen für Feuerwehrfahrzeuge, ermittelt werden. Sinn-

vollerweise sind auch Bezüge von Scania zu ermitteln, auch wenn entsprechende 

Schadensersatzansprüche gegen Scania vor Abschluss des Kommissionsverfahrens noch nicht 

erfolgversprechend durchgesetzt werden können. 

 

Folgende Punkte sollten beachtet werden: 

 

- Gehört der Lieferant (Vertragspartner/Rechnungssteller) oder der Hersteller zu den kartell-

beteiligten Unternehmen? 

- Wurde(n) der/die LKW innerhalb des Kartellzeitraumes beschafft?  

- Handelt es sich um mittelschwere bzw. schwere Lastkraftwagen? 

- Wurde(n) der/die LKW direkt bei kartellbeteiligten Unternehmen beschafft oder handelt es 

sich um eine indirekte Beschaffung über Händler bzw. war(en) der/die LKW Gegenstand 

eines Leasing- oder Mietvertrages?  

- Wurde die Beschaffung durch öffentliche Zuwendungen gefördert? 

- Wurde bei der Beschaffung mit dem Lieferanten ein pauschalierter Schadenersatz bei Kar-

tell- bzw. Submissionsabsprachen vereinbart? 

 

Um die Feststellung zu erleichtern, ob der Lieferant zu den kartellbeteiligten Unternehmens-

gruppen gehört, geben wir im Folgenden eine (nicht notwendig vollständige) Übersicht über 

die Konzerngesellschaften der Kartellanten in Deutschland, die im Bereich des LKW-

Verkaufs tätig sind: 

 

Unternehmensgruppe DAF: 

Konzernobergesellschaft: PACCAR Inc., DAF Trucks NV 

Mögliche Adressaten der Entscheidung der Kommission*: PACCAR Inc., DAF Trucks N.V.; 

DAF Trucks Deutschland GmbH 

Tochtergesellschaften (incl. frühere Firmierungen): DAF Trucks Deutschland GmbH; DAF 

Trucks Frankfurt GmbH; DAF Deutschland GmbH; DAF Nutzfahrzeuge Deutschland GmbH 

 

Unternehmensgruppe IVECO: 

Konzernobergesellschaft: CNH Industrial N.V., IVECO S.p.A.  

Mögliche Adressaten der Entscheidung der Kommission*: CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A, 

Iveco Magirus AG 

Tochtergesellschaften (incl. frühere Firmierungen): IVECO-Magirus AG; Iveco Bayern 

GmbH; Iveco Nutzfahrzeuge GmbH; Iveco Nordbayern Nutzfahrzeuge GmbH; Iveco Nord 

Nutzfahrzeuge GmbH; IVECO Nord-Ost Nutzfahrzeuge GmbH; Iveco Nutzfahrzeuge Nord-



 

 

- 4 - 

West GmbH; Iveco West Nutzfahrzeuge GmbH; Iveco Süd-West Nutzfahrzeuge GmbH; Iveco 

Truck Center Süd GmbH  

 

Unternehmensgruppe Daimler: 

Konzernobergesellschaft: Daimler AG/Daimler Chrysler AG/ Daimler-Benz AG 

Mögliche Adressaten der Entscheidung der Kommission*: Daimler AG 

Tochtergesellschaften (incl. frühere Firmierungen): MVN GmbH 

 

Unternehmensgruppe MAN: 

Konzernobergesellschaft: MAN SE 

Mögliche Adressaten der Entscheidung der Kommission*: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, 

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH  

Tochtergesellschaften (incl. frühere Firmierungen): MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb GmbH; 

MAN Nutzfahrzeuge GmbH; MAN Truck & Bus AG; MAN Truck & Bus Deutschland AG   

 

Unternehmensgruppe Volvo/Renault 

Konzernobergesellschaft: Volvo AB, Volvo Lastvagnar AB 

Mögliche Adressaten der Entscheidung der Kommission*: AB Volvo (publ), Renault Trucks 

SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Volvo Lastvagnar AB 

Tochtergesellschaften (incl. frühere Firmierungen): Renault Trucks S.A.S.; Renault Trucks 

Deutschland GmbH; Renault LKW GmbH; Renault LKW Deutschland GmbH; Renault Nutz-

fahrzeuge GmbH; Renault Trucks Deutschland GmbH; Volvo Truck Center Nord-West 

GmbH; Volvo Truck Center Ost GmbH; Volvo Truck Center Süd GmbH; Volvo Truck Center 

Berlin GmbH; Volvo Truck Center Deutschland GmbH 

 

Unternehmensgruppe Scania (nicht Gegenstand der Kommissionsentscheidung; Verfahren 

ist noch nicht abgeschlossen) 

Konzernobergesellschaft: Scania AB (Södertälje, Schweden)  

Tochtergesellschaften (incl. frühere Firmierungen): Scania Deutschland GmbH; SAAB-

Scania GmbH; SCANIA Vertrieb und Service GmbH; SCANIA Vertrieb und Service GmbH & 

Co. KG;  

 

*(Die unter „Mögliche Adressaten der Entscheidung der Kommission“ genannten Unterneh-

men sind diejenigen, die in der Falldatenbank der Kommission in Verbindung mit der 

Entscheidung genannt werden.) 

 

Zur Durchsetzung eines Schadenersatzanspruchs sind die einzelnen Beschaffungsvorgänge 

und der Inhalt der Vergabeunterlagen auszuwerten. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die 

Leistungsbeschreibung (Einordnung der LKW in die jeweiligen Klassen) sowie das Angebot 

der Bieter zu legen. Wichtig ist auch die Prüfung, ob in den Vertragsbedingungen ein pau-

schalisierter Schadenersatz vereinbart wurde. Diese Klausel erleichtert die Beweisführung 

über die Höhe des Schadenersatzes, ersetzt allerdings nicht den Nachweis der Betroffenheit 

des Unternehmens. Zu beachten ist deshalb, dass die Vergabeakten aus den betroffenen Jah-

ren – sofern nicht bereits wegen des Ablaufs der Mindestaufbewahrungsfrist erfolgt – nicht 

vernichtet werden.  

 

3. Bewertung der Kartellbetroffenheit 

 

Auf der Grundlage der Auswertung der Vergaben lässt sich ein erster Überblick verschaffen, 

in wie weit Kommunen von dem Kartell betroffen sind, gegen welche Kartellanten Ansprüche 

bestehen könnten und ob unmittelbar die Verjährung von Ansprüchen droht. Aus dem Be-

schaffungsvolumen selbst lässt sich noch kein unmittelbarer Rückschluss auf die mögliche 
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Höhe eines Schadensersatzes ziehen, da die Höhe des Schadens vom Geschädigten im Ein-

zelnen nachgewiesen werden muss, was letztlich nur durch ein ökonometrisches Gutachten 

möglich ist. Die oben erwähnten Klauseln zu pauschaliertem Schadensersatz bei Kartellver-

stößen sehen meist eine Höhe von 5-15 % des Beschaffungsvolumens als Schadensersatz vor. 

Eine solche Berechnung kann als erste Indikation der Höhe eines möglichen Anspruchs ge-

nommen werden, um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Durchsetzungsalternativen zu 

prüfen. Der tatsächliche Schaden kann dann allerdings, abhängig von den Gegebenheiten, 

höher oder niedriger sein.  

 

4. Verhinderung der Verjährung von Ansprüchen 

 

Soweit gegen einzelne Kartellanten Ansprüche bestehen können, ist es wichtig, Maßnahmen 

zu ergreifen, die die Verjährung verhindern. Die Einleitung gerichtlicher Schritte zur Verhin-

derung der Verjährung ist - zumindest solange die Entscheidung der Kommission noch nicht 

veröffentlicht ist – sehr schwierig, da nicht sicher ist, gegenüber welchen Unternehmen der 

betroffenen Unternehmensgruppen man sich auf die Bindungskraft der Kommissionsent-

scheidung gem. § 33 Abs. 5 GWB berufen kann. Nach Klärung käme insbesondere der Erlass 

eines Mahnbescheids in Höhe von bis zu 15%  des Kaufpreises in Frage (Hinweis: dabei ent-

stehen Kosten). Danach wäre eine Aufforderung an das Unternehmen denkbar, einen Verzicht 

auf die Erhebung der Einrede der Verjährung bezüglich der Forderung zu erklären. Nach einer 

solchen Erklärung des Unternehmens könnte das gerichtliche Verfahren zunächst ruhen.  

 

5. Vergaberechtliches Vorgehen: Möglichkeit der Selbstreinigung 

 

Kommunen und ihre Unternehmen sind zur Ausschreibung der Beschaffung von LKWs ver-

pflichtet. Gemäß der Regelungen in § 125 GWB können öffentliche Auftraggeber 

Unternehmen von Ausschreibungen ausschließen, die Kartellvereinbarungen geschlossen ha-

ben. Das Unternehmen kann den Ausschluss verhindern, wenn es nachweist, dass eine sog. 

Selbstreinigung stattgefunden hat. Zur wirksamen Selbstreinigung gehört u.a. der Nachweis, 

dass es für jeden durch das Kartell verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich 

zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat.  

 

Auf dieser Grundlage empfiehlt es sich, kartellbeteiligte Unternehmen zu kontaktieren und 

um genauere Informationen zur Kartellbeteiligung und zu bereits erfolgten Selbstreinigungs-

maßnahmen (mit Nachweis) zu bitten. Nach uns vorliegenden Erkenntnissen fügen die 

Unternehmen diese Erklärungen bereits bei öffentlichen Ausschreibungen bei oder schreiben 

die Auftraggeber, unabhängig von Vergabeverfahren, in diesem Sinne an. 

 

Des Weiteren kann dem Grunde nach eine Verpflichtung zur Zahlung eines angemessenen 

Schadensersatzes verlangt werden, verbunden mit einem Verzicht auf die Erhebung der Ein-

rede der Verjährung (die dann ggf. noch auf weitere Unternehmen der Gruppe erstreckt 

werden müsste). Insofern könnte die Sorge um den Ausschluss von Vergabeverfahren die 

Kartellanten zu möglichen Schadenersatzzahlungen und zu einer Erklärung über den Verzicht 

auf die Einrede der Verjährung bewegen. Dieser Ansatz wird allerdings nur im Rahmen eines 

aktuell laufenden Vergabeverfahrens greifen.  

 

Soweit sich der Hersteller bzw. Lieferant weigert, Auskünfte zu erteilen oder einen Verzicht 

auf die Erhebung der Einrede der Verjährung zu erteilen, kann der Lieferant (im Rahmen der 

Vorgaben der Regelungen der §§ 123-127 GWB) von der nächsten Ausschreibung ausge-

schlossen werden. 
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In Anknüpfung an die Erfahrungen aus dem Feuerwehrkartell sollten Kommunen mithin in 

künftigen Verfahren mit den beteiligten LKW-Herstellern eine Bietererklärung zur Zusiche-

rung der Zuverlässigkeit bzw. zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit (Selbstreinigung) 

verlangen. Ebenfalls anlässlich des Feuerwehrkartells hatten wir empfohlen, falls nicht ohne-

hin schon erfolgt, eine pauschale Schadensersatzklausel in die Vergabeunterlagen 

aufzunehmen, die bei einem festgestellten Preiskartell von Unternehmen zugunsten des vom 

Kartell betroffenen Auftraggebers vermutet, dass diesem infolge des Kartells ein Schaden in 

Höhe von mindestens 15 Prozent entstanden ist. Den am Kartell beteiligten Unternehmen 

steht der Beweis offen, dass ein geringer Schaden entstanden ist. Ebenso können die geschä-

digten Auftraggeber darlegen und beweisen, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Das 

OLG Karlsruhe hat mit Entscheidung vom 31. Juli 2013 (6 U 51/12 (Kart)) die Wirksamkeit 

derartiger Klauseln bestätigt. 

 

In Bezug auf das weitere Vorgehen werden sich die kommunalen Spitzenverbände unterei-

nander sowie mit dem VKU abstimmen. Wir werden Sie über den Verlauf des Verfahrens auf 

dem Laufenden halten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Detlef Raphael Dr. Kay Ruge 

Beigeordneter Beigeordneter 

des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages 

  

 

 

 

 

 

Norbert Portz 

Beigeordneter des 

Deutschen Städte- und Gemeindebundes 

 


